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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens 

Mikrosept  
1.1. Produktidentifikator 

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten 
wird. 
1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt 

Dr. Keddo GmbH Firmenname: 
Innungstr. 45 Straße: 
D-50354 Hürth Ort: 

Telefon: +49(0)2233 9323 760 
Abteilung Produktsicherheit Auskunftgebender Bereich: 
Giftinformation Erfurt: +49(0)361 730730 1.4. Notrufnummer: 

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren 

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs 
Einstufung gemäß Richtlinie 67/548/EWG oder 1999/45/EG 

Das Gemisch ist nicht als gefährlich eingestuft im Sinne der Richtlinie 1999/45/EG. 
Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] 

Gefahrenkategorien: 
Gewässergefährdend: Aqu. akut 1 
Gewässergefährdend: Aqu. chron. 2 
Gefahrenhinweise: 
Sehr giftig für Wasserorganismen. 
Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 

2.2. Kennzeichnungselemente 
Signalwort: Achtung 
Piktogramme: GHS09 

H400 Sehr giftig für Wasserorganismen. 
H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 

Gefahrenhinweise 

P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. 
Verschüttete Mengen aufnehmen. 

P501 Dieses Produkt und seinen Behälter der Problemabfallentsorgung zuführen. 

Sicherheitshinweise 

Es liegen keine Informationen vor. 
2.3. Sonstige Gefahren 

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen 

3.2. Gemische 
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Gefährliche Inhaltsstoffe 
EG-Nr. Anteil Bezeichnung 
CAS-Nr. Einstufung gemäß Richtlinie 67/548/EWG 
Index-Nr. Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] 
REACH-Nr. 
233-653-7 < 0,08 % Silbersulfat 
10294-26-5 

Eye Dam. 1, Aquatic Acute 1 (M-Factor = 1000), Aquatic Chronic 1 (M-Factor = 100); H318 
H400 H410 

Wortlaut der R-, H- und EUH-Sätze: siehe Abschnitt 16. 
Weitere Angaben 

Es liegen keine Informationen vor. 

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen 

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen 

Es sind keine besonderen Maßnahmen erforderlich.  
Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt hinzuziehen (wenn möglich, Betriebsanweisung oder 
Sicherheitsdatenblatt vorzeigen). 

Allgemeine Hinweise 

Für Frischluft sorgen. 
Nach Einatmen 

Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser und Seife.  
Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen. 

Nach Hautkontakt 

Bei Berührung mit den Augen sofort bei geöffnetem Lidspalt 10 bis 15 Minuten mit fließendem Wasser 
spülen und Augenarzt aufsuchen. 

Nach Augenkontakt 

Nach Verschlucken den Mund mit reichlich Wasser ausspülen (nur wenn die Person bei Bewusstsein ist) 
und sofort medizinische Hilfe holen.  
KEIN Erbrechen herbeiführen. 

Nach Verschlucken 

4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen 
Es liegen keine Informationen vor. 

4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung 
Es liegen keine Informationen vor. 

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung 

5.1. Löschmittel 

Kohlendioxid (CO2). Wassersprühstrahl. alkoholbeständiger Schaum. 
Geeignete Löschmittel 

Wasservollstrahl 
Ungeeignete Löschmittel 

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren 
Es liegen keine Informationen vor. 

Es liegen keine Informationen vor. 
5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung 
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Kontaminiertes Löschwasser getrennt sammeln. Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen.  
Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften. 

Zusätzliche Hinweise 

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung 

Siehe Schutzmaßnahmen unter Punkt 7 und 8.  
Für ausreichende Lüftung sorgen.  
Persönliche Schutzausrüstung: siehe Abschnitt 8  
Verschüttetes Produkt nicht berühren. 

6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren 

Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen. Kanalisation abdecken. 
6.2. Umweltschutzmaßnahmen 

Mit flüssigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Säurebinder, Universalbinder) aufnehmen.  
Das aufgenommene Material gemäß Abschnitt Entsorgung behandeln. 

6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung 

Siehe Schutzmaßnahmen unter Punkt 7 und 8.  
Entsorgung: siehe Abschnitt 13 

6.4. Verweis auf andere Abschnitte 

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung 
7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung 

Es sind keine besonderen Maßnahmen erforderlich. 
Hinweise zum sicheren Umgang 

Es sind keine besonderen Maßnahmen erforderlich. 
Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz 

Es sind keine besonderen Maßnahmen erforderlich. 
Weitere Angaben zur Handhabung 

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten 

Unter Verschluss und für Kinder unzugänglich aufbewahren.  
Behälter dicht geschlossen halten und an einem kühlen, gut gelüfteten Ort aufbewahren.  
Nur im Originalbehälter aufbewahren/lagern. 

Anforderungen an Lagerräume und Behälter 

Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. 
Zusammenlagerungshinweise 

Fernhalten von: Frost, Hitze 
Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen 

13 Lagerklasse nach TRGS 510: 
7.3. Spezifische Endanwendungen 

Es liegen keine Informationen vor. 
ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen 

8.1. Zu überwachende Parameter 

8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition 

Revisions-Nr.: 1,10 Überarbeitet am: 01.06.2016  D - DE 



Mikrosept  

EG-Sicherheitsdatenblatt 

Druckdatum: 01.06.2016 Seite 4 von 7 

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 

Es sind keine besonderen Maßnahmen erforderlich. 
Geeignete technische Steuerungseinrichtungen 

Nur passende, bequem sitzende und saubere Schutzkleidung tragen.  
Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden.  
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen.  
Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen. 

Schutz- und Hygienemaßnahmen 

Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen. 
Augen-/Gesichtsschutz 

Geeigneter Handschuhtyp:  
NBR (Nitrilkautschuk)  
NR (Naturkautschuk, Naturlatex) 

Handschutz 

Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen. 
Körperschutz 

Normalerweise kein persönlicher Atemschutz notwendig. 
Atemschutz 

Es liegen keine Informationen vor. 
Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition 

farblos 
flüssig Aggregatzustand: 

Farbe: 

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften 

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften 

geruchlos Geruch: 
Prüfnorm 

pH-Wert: nicht bestimmt 
Zustandsänderungen 

nicht bestimmt Schmelzpunkt: 
nicht bestimmt Siedebeginn und Siedebereich: 
nicht bestimmt Sublimationstemperatur: 
nicht bestimmt Erweichungspunkt: 
nicht bestimmt Pourpoint: 

nicht anwendbar Flammpunkt: 
Entzündlichkeit 

nicht anwendbar Feststoff: 
nicht anwendbar Gas: 

nicht explosionsgefährlich. 
Explosionsgefahren 

nicht anwendbar Untere Explosionsgrenze: 
nicht anwendbar Obere Explosionsgrenze: 
nicht anwendbar Zündtemperatur: 

Selbstentzündungstemperatur 
nicht anwendbar Feststoff: 
nicht anwendbar Gas: 

Zersetzungstemperatur: nicht anwendbar 
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Nicht brandfördernd. 
Brandfördernde Eigenschaften 

nicht bestimmt Dampfdruck: 
nicht bestimmt Dampfdruck: 

Dichte (bei 20 °C): ~1 g/cm³ 
Schüttdichte: nicht bestimmt 
Wasserlöslichkeit: teilweise mischbar 
Löslichkeit in anderen Lösungsmitteln 

Es liegen keine Informationen vor. 
nicht bestimmt Verteilungskoeffizient: 
nicht bestimmt Dyn. Viskosität: 

Kin. Viskosität: nicht bestimmt 
nicht bestimmt Auslaufzeit: 
nicht bestimmt Dampfdichte: 

Verdampfungsgeschwindigkeit: nicht bestimmt 
9.2. Sonstige Angaben 

Es liegen keine Informationen vor. 

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität 

10.1. Reaktivität 
Es liegen keine Informationen vor. 

10.2. Chemische Stabilität 
Es liegen keine Informationen vor. 

10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen 
Es liegen keine Informationen vor. 

Es liegen keine Informationen vor. 
10.4. Zu vermeidende Bedingungen 

Es liegen keine Informationen vor. 
10.5. Unverträgliche Materialien 

Es liegen keine Informationen vor. 
10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte 

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben 

11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen 

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben 
12.1. Toxizität 

Es liegen keine Informationen vor. 
12.2. Persistenz und Abbaubarkeit 

Es liegen keine Informationen vor. 
12.3. Bioakkumulationspotenzial 

Es liegen keine Informationen vor. 

Es liegen keine Informationen vor. 
12.4. Mobilität im Boden 

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung 
Der Stoff im Gemisch erfüllt nicht die PBT/vPvB Kriterien gemäß REACH, Anhang XIII. 
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Es liegen keine Informationen vor. 
12.6. Andere schädliche Wirkungen 

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung 

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung 
Empfehlung 

Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften. 

Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften. 
Entsorgung ungereinigter Verpackung und empfohlene Reinigungsmittel 

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport 

Landtransport (ADR/RID) 
14.1. UN-Nummer: UN 3082 

UMWELTGEFÄHRDENDER STOFF, FLÜSSIG, N.A.G. (Silbersulfat) 14.2. Ordnungsgemäße UN-
Versandbezeichnung: 

9 14.3. Transportgefahrenklassen: 
III 14.4. Verpackungsgruppe: 
9 Gefahrzettel: 

Klassifizierungscode: M6 
Sondervorschriften: 274 335 375 601 
Begrenzte Menge (LQ): 5 L 
Beförderungskategorie: 3 

90 Gefahrnummer: 
Tunnelbeschränkungscode: E 

Binnenschiffstransport (ADN) 
14.1. UN-Nummer: UN 3082 

UMWELTGEFÄHRDENDER STOFF, FLÜSSIG, N.A.G. (Silbersulfat) 14.2. Ordnungsgemäße UN-
Versandbezeichnung: 

9 14.3. Transportgefahrenklassen: 
14.4. Verpackungsgruppe: III 
Gefahrzettel: 9 

M6 Klassifizierungscode: 
274 335 375 601 Sondervorschriften: 

Begrenzte Menge (LQ): 5 L 
Seeschiffstransport (IMDG) 

14.1. UN-Nummer: UN 3082 
ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. 
(Silbersulfat) 

14.2. Ordnungsgemäße UN-
Versandbezeichnung: 

9 14.3. Transportgefahrenklassen: 
III 14.4. Verpackungsgruppe: 
9 Gefahrzettel: 
pp Marine pollutant: 
274, 335, 969 Sondervorschriften: 

Begrenzte Menge (LQ): 5 L 
F-A, S-F EmS: 

Lufttransport (ICAO) 
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14.1. UN-Nummer: UN 3082 
ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. 
(Silbersulfat) 

14.2. Ordnungsgemäße UN-
Versandbezeichnung: 

9 14.3. Transportgefahrenklassen: 
III 14.4. Verpackungsgruppe: 
9 Gefahrzettel: 
A97 A158 A197 Sondervorschriften: 

Begrenzte Menge (LQ) Passenger: 30 kg G 
964 IATA-Verpackungsanweisung - Passenger: 
450 L IATA-Maximale Menge - Passenger: 
964 IATA-Verpackungsanweisung - Cargo: 
450 L IATA-Maximale Menge - Cargo: 

14.5. Umweltgefahren 
ja UMWELTGEFÄHRDEND:  
Silbersulfat Gefahrauslöser: 

14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender 
Es liegen keine Informationen vor. 

14.7. Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens 73/78 und gemäß IBC-Code 
Es liegen keine Informationen vor. 

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften 

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff 
oder das Gemisch 

Nationale Vorschriften 
3 - stark wassergefährdend Wassergefährdungsklasse: 
Mischungsregel gemäß VwVwS Anhang 4, Nr. 3 Status: 

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung 
Stoffsicherheitsbeurteilungen für Stoffe in dieser Mischung wurden nicht durchgeführt. 

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben 

Wortlaut der H- und EUH-Sätze (Nummer und Volltext) 
H318 Verursacht schwere Augenschäden. 
H400 Sehr giftig für Wasserorganismen. 
H410 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung. 
H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. 

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen unseren Erkenntnissen bei 
Drucklegung. Die Informationen sollen Ihnen Anhaltspunkte für den sicheren Umgang mit dem in diesem 
Sicherheitsdatenblatt genannten Produkt bei Lagerung, Verarbeitung, Transport und Entsorgung geben. Die 
Angaben sind nicht übertragbar auf andere Produkte. Soweit das Produkt mit anderen Materialien 
vermengt, vermischt oder verarbeitet wird, oder einer Bearbeitung unterzogen wird, können die Angaben in 
diesem Sicherheitsdatenblatt, soweit sich hieraus nicht ausdrücklich etwas anderes ergibt, nicht auf das so 
gefertigte neue Material übertragen werden. 

Weitere Angaben 

(Die Daten der gefährlichen Inhaltstoffe wurden jeweils dem letztgültigen Sicherheitsdatenblatt des Vorlieferanten 
entnommen.) 
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